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Thomas Schneider 
 
ARBEITSMIGRATION UND MODERNISIERUNG 
PFÄLZER HAUSIERER AN DER SCHWELLE ZUM 20. JAHRHUNDERT 
 
Vielererorts gehörte ihr Besuch zum Rhythmus des Jahres, einem Brauch-
termin im Jahreslauf gleich, von dem man ganz sicher sein kann, daß er ein-
tritt – alle Jahre wieder. Vor allem in verkehrsferneren Dörfern wurde ihr 
Kommen manchmal regelrecht erwartet, um mit neuen Erzeugnissen, etwa 
der Textilproduktion, bekanntgemacht zu werden.1 Freilich gab es auch die 
weniger beliebten, als lästig empfundenen Vertreter ihrer Profession, deren 
Gehen lieber als ihr Kommen gesehen und deren Ruf von der autochthonen 
Bevölkerung tendenziell im Dunstkreis der Kleinkriminalität angesiedelt wur-
de.2 Entsprechend ambivalent war es um die Reputation und das soziale An-
sehen dieser Berufsgruppe bestellt, deren Berufsbezeichnung und -tätigkeit 
rasch zum Verdikt geraten konnten.3 Die Rede ist von Hausierern, mobilen 
Händlern, die, von Haus zu Haus gehend, Waren verschiedenster Art feilbo-
ten. Seit Beginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts freilich gehört der 
Wanderhandel als spezifische Wirtschaftsform weitgehend der Vergangen-
heit an.4 

Eine gänzlich andere Situation bot sich im letzten Drittel des 19. und im 
beginnenden 20. Jahrhundert, als das Hausiergewerbe ein Phänomen von 
erheblicher Verbreitung darstellte. Nachdem der Wanderhandel in den deut-
schen Territorien und Ländern bis dahin uneinheitlich, vor allem aber restrik-
tiv geregelt worden war, lockerte die relativ liberale Gewerbeordnung von 
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1869 für Staaten des Deutschen Bundes die Bestimmungen für den ambu-
lanten Handel merklich. Es wurden nur wenige polizeiliche Beschränkungen 
auferlegt, und Reglementierungen galten ausschließlich hinsichtlich der Si-
cherheit der öffentlichen Ordnung und der Sittlichkeit. Diese Regelungen, die 
eine prinzipielle Gleichberechtigung des seßhaften und des ambulanten 
Handels bedeuteten, übernahm der Gesetzgeber nach Gründung des Deut-
schen Reiches in die Reichsgewerbeordnung gegen erhebliche Widerstände 
vor allem aus dem ortsansässigen Kleinhandel, den kaufmännischen und 
gewerblichen Korporationen sowie den Handels- und Gewerbekammern. 
Wenngleich die Gesetzesnovellen der Jahre 1883 und 1896 wieder regulie-
rend und restringierend in den Hausierhandel eingriffen, vor allem bezüglich 
des Warensortiments, aber auch durch Erschwernisse für den Erhalt eines 
Gewerbescheins sowie durch die Heraufsetzung des Mindestalters, so wurde 
der ambulante Handel in seinem Umfang nicht nennenswert eingedämmt und 
führte weiter zu Klagen seitens der ortsansässigen Händler und Handwerker. 
Sie monierten die Konkurrenz durch die ambulanten Händler, die hinsichtlich 
der Kundennachfrage häufig schneller und flexibler reagierten als die seßhaf-
ten Kleinkaufleute und sich dadurch Vorteile verschaffen konnten.5 

 
 

Der vollständige Artikel ist in Heft 19/2 2004, Seite 37 bis 52, abge-
druckt. Das Heft kann per Mail oder im Buchhandel (ISSN: 0938-2964) 
bestellt werden. 
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